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Einführung und Gang der Untersuchung

Die Existenzphilosophie ist eine der bedeutendsten philosophischen Strömun-
gen der Moderne. Ihre Themen, etwa die Frage nach der Freiheit des Menschen 
und dessen Stellung in einer Welt, in der tradierte Bindungen und überkommene 
Ordnungen fragwürdig geworden sind, sind heute aktueller denn je. Auch ihre 
Hauptvertreter, darunter der als ihr „Ahnherr“ geltende dänische Philosoph Sören 
Kierkegaard (1813–1855) sowie die beiden Denker Martin Heidegger (1889–1976) 
und Jean-Paul Sartre (1905–1980), erfahren in der Öffentlichkeit bis heute eine 
große Aufmerksamkeit.1

Im juristischen Bereich wurde der Diskurs mit der Existenzphilosophie hin-
gegen vor mehreren Jahrzehnten abgebrochen. Die existenzorientierten Rechts-
theorien von Karl Jaspers (1883–1969),2 Werner Maihofer (1918–2009)3 und Georg 
Cohn (1887–1958)4 wurden zwar rezipiert, das Potential eines existenzorientierten  
Rechtsdenkens insgesamt aber negativ beurteilt.5 Die herrschende Ansicht war, dass 

	 1	Dies zeigt sich an der immer noch erheblichen Resonanz auf Leben und Werk existenz-
orientierter Denker. Im Jahr 2013 wurde der zweihundertste Geburtstag Sören Kierkegaards 
unter großer öffentlicher Beachtung begangen und das Leben und Denken Kierkegaards Gegen-
stand neuer Werke. Zu Jean-Paul Sartre legte der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy 
im Jahr 2003 eine vielbeachtete Biographie vor. Martin Heidegger ist spätestens seit der Ver-
öffentlichung der letzten Bände der Schwarzen Hefte seit dem Frühjahr 2014 Gegenstand einer 
heftig geführten Debatte, in der die Frage nach Heideggers Verstrickung in den Nationalsozia-
lismus erneut kontrovers diskutiert wird. Auch Leben und Wirken Albert Camus’ (1913–1960), 
der sich im weitesten Sinne ebenfalls der Tradition Kierkegaards und dem existenzorientierten 
Denken zuordnen lässt, finden nach wie vor große Beachtung, wie die erhebliche Resonanz 
auf seinen hundertsten Geburtstag im Jahr 2013 belegt. Das fortdauernde Interesse an Karl 
Jaspers hat dazu geführt, dass die Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit der Heraus-
gabe einer Gesamtausgabe seiner Werke begonnen hat, deren erster Band Ende 2015 erschie-
nen ist. Weiterhin wird die Existenzphilosophie fächerübergreifend rezipiert, so etwa in der 
Erziehungswissenschaft (vgl. etwa Wehner, Pädagogik im Kontext von Existenzphilosophie, 
2002), der Ethik (vgl. etwa Weiland, Philosophie der Lebensführung, 2016), der Psychologie 
und Soziologie (vgl. etwa Noyon / Heidenreich, Existenzielle Perspektiven in Psychotherapie 
und Beratung, 2012 sowie Teischel, Krankheit und Sehnsucht – Zur Psychosomatik der Sucht, 
2014) oder der Ästhetik und Literaturwissenschaft (vgl. den Sammelband „Denken / Schreiben  
(in) der Krise – Existentialismus und Literatur“, hrsg. v. Blasberg, 2004).
	 2	Vgl. Jaspers, Philosophie II, 1973, S. 350 ff. sowie Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der 
Geschichte, 1956, S. 148 ff.
	 3	Maihofer, Recht und Sein, 1954.
	 4	Cohn, Existenzialismus und Rechtswissenschaft, 1955.
	 5	Vgl. exemplarisch Kubes, ARSP Suppl. Vol. 1, Part. 1 (1982), S. 429, 435: „Meiner Mei-
nung nach bildet die Existenzphilosophie […] keine geeignete Grundlage für das Erfassen des 
Wesens des Rechts. Die ganze existentialistische Richtung ist im Grunde genommen irratio-
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die Existenzphilosophie aufgrund vermeintlich übersteigerter subjektivistischer 
bzw. nihilistischer Tendenzen für die Rechtsphilosophie ungeeignet sei.6 Dies ist 
rückblickend umso erstaunlicher, als sich mit Gustav Radbruch (1878–1949) einer 
der wichtigsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts bei der Fortentwicklung 
seiner Rechtsphilosophie nach dem Untergang des Dritten Reiches ausdrücklich 
auf die Existenzphilosophie berief:

„Neben diesen beiden Ereignisreihen [der nationalsozialistischen Diktatur und der Nie-
derlage und Besetzung Deutschlands, d. Verf.] haben an der Um- und Fortbildung unserer 
Lehren Anteil zwei geistige Bewegungen der Zeitgeschichte: die Rückbesinnung auf das 
Christentum und daneben – in gehöriger Größenordnung – der überraschende Erfolg der 
Existenzphilosophie.“7

Angesichts des gesteigerten Interesses, das die Existenzphilosophie gegenwärtig  
wieder erfährt, fragt es sich, ob nicht auch deren Verhältnis zum Recht erneut in 
den Blick genommen werden sollte. Als „Philosophie des Umbruchs“8 scheint die 
Existenzphilosophie geeignet, in einer Zeit, die von der Erschütterung gesellschaft-
licher Ordnungssysteme geprägt ist, auch im Bereich des Rechts zur Bildung neuer 
Gewissheiten beizutragen. Gewissheiten, die ihren Ankerpunkt nicht in einer be-
stimmten Ideologie, Anschauung oder Auslegung der Welt finden, sondern in der 
Existenz des Menschen. Existenzorientiertes Rechtsdenken steht dabei vor allem 
vor der Herausforderung, Individualität und Normativität miteinander zu verbin-
den. Soll das Recht nicht als Hindernis für die Existenzverwirklichung gesehen 
werden, muss begründet werden, warum normatives Handeln zur Verwirklichung 
von Existenz dienen kann.

Die vorliegende Untersuchung möchte diese Fragen aufgreifen und das rechts-
philosophische Potential der Existenzphilosophie untersuchen.

Dabei soll in vier Schritten vorgegangen werden:

I. Zunächst werden die Grundlinien existenzorientierten Denkens herausgearbei-
tet (1. Teil dieser Arbeit).

Zu diesem Zweck wird die Begründung der Existenzphilosophie durch Sören 
Kierkegaard im 19. Jahrhundert beschrieben. Ausgangspunkt ist die Kritik Kierke-
gaards an der Philosophie Hegels, der Kierkegaard vorwirft, mit ihrem Fokus auf 
objektives und systematisches Denken die menschliche Wirklichkeit zu verfehlen.

nalistisch, pessimistisch und vom Kern aus ungesund. Es ist unverständlich, warum gerade der 
Existentialismus von Rechtsphilosophen gewählt wurde.“ Zu weiteren negativen Urteilen über 
die Existenzphilosophie siehe Abschnitt A. im 2. Teil dieser Arbeit.
	 6	Vgl. die Nachweise bei Fechner, Rechtsphilosophie, S. 224 dort Fn. 4; siehe auch Villani, 
Heidegger und das „Problem“ des Rechts, in: Kaufmann (Hrsg.): Die ontologische Begründung 
des Rechts, S. 350 f.
	 7	Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 203.
	 8	A. Kaufmann, Zur rechtsphilosophischen Situation der Gegenwart, in: Kaufmann, Rechts-
philosophie im Wandel, S. 167, 194.
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Sodann wird die Entwicklung der Existenzphilosophie nach Kierkegaard dar-
gestellt. Mit Martin Heidegger, Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre werden die drei 
wichtigsten existenzorientierten Denker des 20. Jahrhunderts sowie die Grundli-
nien ihrer Philosophien vorgestellt.9

Schließlich werden auf dieser Grundlage die wesentlichen Merkmale existenz-
orientierten Denkens herausgearbeitet, die für den weiteren Verlauf der Untersu-
chung relevant sind.

II. In einem zweiten Schritt wird die bisherige Rezeption der Existenzphiloso-
phie im rechtsphilosophischen Diskurs rekonstruiert (2. Teil dieser Arbeit). 

Während der Rezeption der Existenzphilosophie bildeten sich im rechtsphilo-
sophischen Diskurs zwei „Lager“, von denen das eine der Existenzphilosophie 
negativ gegenüberstand, das andere positiv.

Die Kritiker der Existenzphilosophie brachten im Wesentlichen vier Argumente 
vor, mit denen sie ihre Ablehnung begründeten.10

Sie führten aus, dass die Existenzphilosophie

1.	aufgrund vermeintlich überbordend subjektivistischer Tendenzen von vornherein 
für normative Fragestellungen ungeeignet sei;11 

2.	nihilistische Tendenzen aufweise;12

3.	in ein totalitäres Denken münde;13

4.	in einen gehaltlosen Rechtspositivismus führe.14

Die Befürworter der Existenzphilosophie hingegen argumentierten, dass die 
Existenzphilosophie aufgrund einer vermeintlichen Verwandtschaft zum natur-
rechtlichen Denken geeignet sei, einen relevanten Beitrag zur philosophischen 
Grundlegung des Rechts zu leisten.15

Die Argumente der Kritiker und der Befürworter sollen kritisch geprüft und ge-
würdigt werden. Insbesondere sollen die Vorurteile hinterfragt werden, die einer 
positiveren Rezeption der Existenzphilosophie im Wege gestanden haben.

III. Darauf folgend werden die wichtigsten Ansätze existenzorientierten Rechts-
denkens vorgestellt und vergleichend gewürdigt (3. Teil dieser Arbeit).

	 9	Das Denken Albert Camus’, der sich im weitesten Sinne ebenfalls der existenzorientierten 
Tradition zuordnen lässt, wird nicht eigens dargestellt, sondern durch Querverweise an geeig-
neter Stelle in diese Arbeit einbezogen.
	 10	Vgl. zu den Argumenten im Detail die Abschnitte A. I.-IV. im 2. Teil dieser Arbeit.
	 11	Vgl. zu diesem Einwand Abschnitt A. I. im 2. Teil dieser Arbeit.
	 12	Vgl. zu diesem Einwand Abschnitt A. II. im 2. Teil dieser Arbeit.
	 13	Vgl. zu diesem Einwand Abschnitt A. III. im 2. Teil dieser Arbeit.
	 14	Vgl. zu diesem Einwand Abschnitt A. IV. im 2. Teil dieser Arbeit.
	 15	Vgl. zu diesem Argument die Abschnitte B. II. und B. III. im 2. Teil dieser Arbeit.


